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Professor Dr. jur. et phil. h. c.

EDUARD HIS +

Unsere Zeitschrift hat durch den am 17. September
erfolgten Hinschied ihres Redaktors, Prof. Eduard His,
einen schweren Verlust erlitten, und es ist eine Lücke gerissen

worden, die sich nur schwer wieder schließen wird.
Der Verstorbene hat im Jahre 1921 von Andreas Heus-

ler die Betreuung der «Zeitschrift» übernommen und die

Redaktion während 27 Jahren in vorbildlicher Weise

besorgt, auch dann noch, als ihm in den letzten Jahren
schwere Störungen seines Gesundheitszustandes die
Arbeit wesentlich erschwerten. Bis wenige Tage vor seinem

Tode hat er sich noch um die Fertigstellung dieses Heftes

gesorgt.
Eine Darstellung seiner Persönlichkeit und seines Wirkens

wird in einem der nächsten Hefte von berufener

Seite veröffentlicht werden, wir können uns deshalb darauf

beschränken, heute seiner gewissenhaften und

hingebenden Tätigkeit im Dienste unserer Zeitschrift, und

damit der'gesamten schweizerischen Rechtswissenschaft,

in Dankbarkeit zu gedenken, und wollen die Erinnerung
an eine jahrzehntelange ungetrübte Zusammenarbeit in
Ehren halten.
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